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[*6230] Artenreiche, montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 

Festland) auf Silikatböden 

Dem FFH-Lebensraumtyp [*6230] entsprechen alle übrigen Bestände der Untertypen 36.41 und 36.42 sowie 

Bestände des Untertyps 36.43 in kennartenreicher Ausbildung. Ausgenommen sind Bestände, die durch 

Überweidung oder Brache artenarm sind. 

 

 

36.50 Magerrasen basenreicher Standorte [34] FFH 6170, 6210 
 
Beschreibung: Schwachwüchsige Grünlandbestände auf basenreichen, meist mäßig trockenen Standorten, 

die durch Nährstoffarmut oder geringe Nährstoffverfügbarkeit gekennzeichnet sind. Bei traditioneller Nutzung 

beweidet oder einschürig gemäht, heute vielfach brachliegend und von einzelnen Sträuchern bestanden oder 

durch Pflegemaßnahmen offen gehalten. Häufig auf süd- oder südwestexponierten Hängen, auf Kuppen und auf 

Böschungen. 

 

Verbreitungsschwerpunkte: Schwäbische Alb, Oberrheingebiet, Tauberland, Kraichgau, Bauland, Obere 

Gäue, Alb-Wutach-Gebiet. 

 

Pflanzensoziologische Zuordnung: Zum Biotoptyp gehören Bestände der Ordnung Brometalia erecti 

(Trespenrasen), insbesondere diejenigen des Verbandes Mesobromion erecti. 

 

Kennzeichnende Pflanzenarten: Anacamptis pyramidalis, Anthyllis vulneraria, Asperula cynanchica, 
Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Buphthalmum salicifolium, Carex caryophyllea, Centaurea scabiosa, 
Dianthus carthusianorum, Euphorbia cyparissias, Euphorbia seguieriana, Filipendula vulgaris, Galium verum, 
Gentiana ciliata, Gentiana germanica, Gentiana verna, Gymnadenia conopsea, Helianthemum nummularium, 
Helianthemum ovatum, Hippocrepis comosa, Koeleria pyramidata, Onobrychis viciifolia, Ophrys div. species, 
Orchis militaris, Orchis simia, Orchis ustulata, Pimpinella saxifraga, Polygala amarella, Polygala comosa, 
Potentilla arenaria, Potentilla heptaphylla, Potentilla neumanniana, Pulsatilla vulgaris, Ranunculus bulbosus, 
Salvia pratensis, Scabiosa columbaria, Seseli annuum, Sesleria albicans, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, 
Trifolium montanum. 
 

Abgrenzung gegenüber anderen Biotoptypen: 

Unterschiede zu Sandrasen (36.60): 

Höhere Vegetationsbedeckung, typische Arten der Sandrasen höchstens in geringem Umfang beteiligt, 

Vorkommen von mesophilen Pflanzenarten. 

Unterschiede zum Trockenrasen (36.70): 

Höhere Vegetationsbedeckung, Vorkommen von mesophilen Pflanzenarten. 

Unterschiede zum Magerrasen bodensaurer Standorte (36.40): 

Dominanz von Basenzeigern. 

Unterschiede zu Wiesen und Weiden mittlerer Standorte (33.40, 33.50): 

Obergräser nur eine lückige Schicht aufbauend. Nährstoffzeiger wie Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, 
Crepis biennis, Heracleum sphondylium spärlich oder fehlend. 

Unterschiede zur Pfeifengras-Streuwiese (33.10): 

Typische Arten der Pfeifengras-Streuwiese fehlend oder nur in geringer Menge auftretend. 

 

Bedingungen zur Erfassung als gesetzlich geschützter Biotop: Alle Bestände sind geschützt. 
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Anhang 1: Ergänzung zu den Kartieranleitungen für die beiden Lebensraumtypen 6510 
Magere Flachland-Mähwiesen und 6520 Berg-Mähwiesen 
(gemäß Anhang XIV des Handbuchs zur Erstellung von Managementplänen für die Natura-2000-Gebiete in 

Baden-Württemberg, Version 1.3, Stand Oktober 2016) 

 

Ergänzend zu den Kartieranleitungen der Mähwiesen (LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen und 6520 Berg-

Mähwiesen) in Kapitel 9.4. des Handbuchs zur Erstellung von Managementplänen (s.o.) ist bei der Kartierung 

der FFH-Mähwiesen wie folgt zu verfahren. 

 

1. Hinweise zum Vorgehen 

 Kartieruntergrenze 

Die Flächengröße bei der Erfassung der FFH-LRT 6510 und 6520 beträgt im Regelfall für isoliert liegende 

Flächen mindestens 500 m². Isoliert von andern Mähwiesenbeständen liegend bedeutet einen Abstand von 

über 30 Meter (Orientierungswert). 

Isoliert liegende LRT-Flächen mit einer geringeren Breite unter 5 Meter werden ebenfalls nicht als LRT erfasst. 

Kleinere Flächen sind nur dann zu erfassen, wenn ihnen eine besondere naturschutzfachliche Bedeutung 

zukommt und ihre Abgrenzung im Maßstab 1:5.000 kartiertechnisch noch möglich ist. Eine besondere 

naturschutzfachliche Bedeutung ist beispielsweise bei Vorkommen gefährdeter oder besonders wertgebender 

Arten, besonderen Standortverhältnissen oder einer auf lokaler Ebene besonders bedeutsamen Ausprägung des 

Lebensraumtyps gegeben. 

 Generalisierung im Maßstab 1:5.000 

Innerhalb einer Erfassungseinheit liegende Nicht-LRT-Flächen < 100 m² oder mit einer geringeren Breite als 5 

Meter werden nicht ausgegrenzt. Die Summe der LRT-Anteile beträgt auch in diesen Fällen 100 %. 

 Kartierzeitraum 

Die Mähwiesen sollen vor dem 1. Schnitt erfasst werden. 

 Homogenität der Flächen 

Es gilt Anhang XI des vorliegenden Handbuches. 

 Checkliste zur Beschreibung von Erfassungseinheiten 

Die Beschreibung der Erfassungseinheiten (EE) erfolgt auf Grundlage der Checkliste (s. Kapitel 2 in diesem 

Anhang), wobei alle Punkte der Checkliste abzuarbeiten sind, sofern sie zutreffen. 

Mit Hilfe der angebotenen Formulierungsvorschläge entwirft der Erfasser einen auch für Dritte (Landwirte, 

Behörden) verständlichen Text, in dem er für die EE passende Formulierungsvorschläge wörtlich oder 

sinngemäß verwendet. 

Bei der Nennung von Arten sind auch deutsche Artnamen aufzuführen. Die Erläuterungen zum 

Erhebungsbogen in Anhang XII des vorliegenden Handbuchs sind ebenfalls zu beachten. 

 Fotodokumentation 

Die Erstellung einer Fotodokumentation ist fakultativ, Vorgaben hierzu bestehen nicht. Es sei denn der Vertrag, 

im Rahmen dessen die Mähwiesen erfasst werden, macht Vorgaben dazu. 
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